
 Markt Schwarzach a. Main 
 

 

 

Hinweise für Bauherren 
 
 

Teil 1 
Anschluß an die Wasserversorgung (WAS) 

 

Trinkwasserversorgung 
 

Für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ist rechtzeitig (ca. 2 Wochen vor Baubeginn) beim 

Markt ein Antrag auf Wasserleitungsanschluss (Bauwasseranschluss) unter Angabe der Flur Nr., Straße und Ge-
markung einzureichen. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen und die weiteren Einzelheiten vor Ort 

abklären (Einweisung und Zeitpunkt des Anschlusses). 
 
 

Niederschlagswasser, Brunnenwasser, Eigengewinnungsanlage 

 
In der gemeindlichen Wasserabgabesatzung ist die Verwendung von gesammeltem Niederschlagswasser für die 

Gartenbewässerung als zulässig erklärt worden. Ebenfalls zulässig ist die Verwendung von Grundwasser für die 

Gartenbewässerung (§ 5 Abs. 2 und 3 WAS).  
Die Errichtung von Hausbrunnen ist genehmigungspflichtig und daher dem Landratsamt Kitzingen anzuzeigen. 

(Entsprechende Vordrucke sind bei uns erhältlich.)  
Folgende Ausnahmeregelungen für die Nutzung von Grund- und Niederschlagswasser sind neu in die Wasserabga-

besatzung aufgenommen:  
Ab sofort darf dieses Wasser auch für Toilettenanlagen, aber nur hierfür, verwendet werden. Dies bedeutet, daß 

sogenannte Eigengewinnungsanlagen zugelassen werden. Diese Eigengewinnungsanlagen sind dem Markt 

Schwarzach a. Main umgehend telefonisch unter 09324/9739-18 (Frau Gansbühler) bzw. schriftlich mitzuteilen. 
 

Die Installation darf aber nur von einem vom Markt zugelassenen Installateur vorgenommen werden. Vor Baube-
ginn ist dem Markt hierüber ein entsprechender Plan vorzulegen. Erst nach Genehmigung durch den Markt darf mit 

den Installationsarbeiten begonnen werden. Nach Abschluß der Arbeiten wird eine Abnahme durch Bedienstete des 

Bauhofs vorgenommen.  
Beantragen Sie diese mindestens 1-2 Tage vor Unterputzlegung der Leitungen. Alle Leitungen müssen 

bei der Abnahme frei liegen, sie dürfen nicht z.B. durch Putz verdeckt sein. Ansonsten kann eine Freilegung ange-
ordnet werden (§ 11 Abs. 5 WAS). Durch Bauhofmitarbeiter wird anschließend ein Abnahmeprotokoll gefertigt, 

welches von den Bauherren zu unterzeichnen ist. 
 

Beantragen Sie bitte 1 Woche vor Einzug Ihren Wasserzähler beim Markt Schwarzach a. Main unter 

09324/9739-18 oder bei den Bauhofmitarbeitern unter 09324/4851. 
 

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise genau, da es in jüngster Zeit vielleicht auch zu unbeabsichtigten 
Verbindungen zwischen einer Hauswasserversorgungsleitung und der Fernwasserleitung gekommen ist. Die Gefahr 

durch ins Trinkwassernetz eindringende Keime ist groß und führt in diesem Fall zur Reinigung des Ortsnetzes auf 

Kosten des Verursachers! Die entsprechenden Regelungen finden Sie in den §§ 7 Abs. 4 und 11 Abs. 1 bis 6 WAS. 
Wir weisen auch darauf hin, daß für Wasser aus Eigengewinnungsanlagen eine Abwassergebühr festgesetzt wird. 

 

Teil 2 
Anschluß an die Entwässerung (EWS) 

 

In der Entwässerungssatzung sind folgende neue Regelungen enthalten, die für jeden Bauherrn weitreichende 

Bedeutung haben. 
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Kontrollschacht 
 

Ab sofort muß auf jedem Grundstück am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage, also vor der Grundstücks-

grenze zum öffentlichen Straßengrund, ein Kontrollschacht errichtet werden (§ 9 Abs. 3 EWS).  
Die Gemeinden wurden durch die Bayer. Staatsregierung verpflichtet, die Entwässerungskanäle in bestimmten 

Abständen auf Dichtigkeit zu prüfen. Gleiches gilt auch für den Grundstückseigentümer. Diese Prüfungen können 
ohne Kontrollschacht nicht vorgenommen werden.  

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu unterhaltenden Kanäle in Abständen von 10 Jahren 

durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit untersuchen zu lassen. Hier-
über ist ein Bericht des Unternehmers vorzulegen (§ 12 Abs. 2 EWS). 

 
Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung durch den Markt in Betrieb genommen 

werden. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig gemacht werden, dass eine Bestätigung eines vom 

Grundstückseigentümer beauftragten Unternehmens über die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit der Grundstück-
sentwässerungsanlage vorgelegt wird. 

 
 

Hebeanlagen, Rückstau aus dem öffentlichen Kanal 
 

Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, ist vom Grundstückseigentümer auf dessen Kosten eine Hebeanlage 

einzubauen (§ 9 Abs. 4 EWS). 
Gegen Rückstau aus dem Abwassernetz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen. Der öffentliche Kanal 

ist nicht für Starkregen ausgelegt. Rückstauebene ist die jeweilige Straßenoberkante (§ 9 Abs. 5 EWS). 
Auf die zusätzlich beiliegende Erläuterung mit Schemazeichnung wird verwiesen. 

 

Oberflächenwasser 
 

Es ist sinnvoll, das Dachwasser, wenn möglich, versickern zu lassen oder so weit wie möglich zur Gartenbewässe-
rung zu verwenden.  

Eine Versickerung des Oberflächenwassers auf dem Grundstück ist allerdings nur dann möglich, wenn sich auch 
der Untergrund dafür eignet.  

Grund hierfür ist die ständig zunehmende Versiegelung des Bodens und ein daraus resultierendes Absinken des 

Grundwasserspiegels. Der Bayer. Landtag forderte daher die Gemeinden auf, Sorge zu tragen, diesem Zustand 
entgegenzuwirken. 

In den Neubaugebieten (An der Aspel I + II, Gerlachshausen-Südwest, Keltenstraße, Koppelwasen II, Seewasen, 
Weinbergsgrund) sind sowohl Schmutzwasserkanäle als auch Oberflächenwasserkanäle vorhanden. In diesen Ge-

bieten darf Oberflächenwasser und Schmutzwasser jeweils getrennt nur in den dafür vorgesehenen Kanalleitungen 

eingeleitet werden. 
Eine Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers auf öffentliche Flächen (z.B. Erschließungsstraße) ist nicht 

zulässig. 
 

Drainagen 

 
Hausdrainagen dürfen nicht an den öffentlichen Schmutzwasserkanal angeschlossen werden (§ 15 Abs. 2 EWS)! 

In den Baugebieten An der Aspel I, An der Aspel II, Im Weinbergsgrund, Seewasen, Keltenstraße, Koppelwasen 
und im Gewerbegebiet Südlich der B22 kann das anfallende Drainagenwasser über den Versorgungsschacht des 

Grundstückes in den Oberflächenwasser-Kanal bzw. –Graben eingeleitet werden.  
 

Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage durch den Markt 

 
Die Entwässerungskanäle werden vor dem Verfüllen von Bediensteten des Bauhofes abgenommen. Beantragen 

Sie diese rechtzeitig vor Beginn der Verfüllarbeiten. Durch die Bauhofmitarbeiter wird anschließend ein Abnahme-
protokoll gefertigt, welches von den Bauherren zu unterzeichnen ist. 

 

Teil 3 
Allgemeine Hinweise 

 
Lage der Anschlüsse 

 

Wegen der Lage der Anschlüsse an die Ver- und Entsorgungsanlagen wenden Sie sich bitte 2 Wochen vor Beginn 
Ihres Bauvorhabens an den Bauhof (Telefon 09324/4851). 

 
 



 

- 3 - 

 
 

Herstellungsbeiträge 

 

Bitte beachten Sie ggf. bei Ihrer Finanzierung, dass nach Fertigstellung des Bauvorhabens eine Abrechnung der 
Herstellungsbeiträge (Kanal und Wasser) nach den tatsächlichen Geschoßflächen erfolgt und somit Beitragsnach-

zahlungen auf Sie zukommen können.  
Nachfolgend die aktuellen Beitragssätze für die Grundstücks- und Geschoßflächen (Außenmaße der Gebäude): 

 
      Grundstücksfläche Geschossfläche 

 Wasserversorgung  pro qm   1,26 €   4,27 € 

 (zuzügl. 7 % Mwst.) 
Entwässerung pro qm   4,21 €   14,91 € 

 
Evtl. Vorauszahlungen werden angerechnet. Grundstücks- und/oder Geschoßflächen, für die bereits früher ein Bei-

trag erhoben wurde, bleiben außer Ansatz. 

Sofern Sie hierzu Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

 
Gasversorgung / Stromversorgung 

 

Für die Gasversorgung ist die Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH (Telefon 09321/1010) bzw. für die 
Stromversorgung die n-ergie AG (Telefon 01802/111444) zuständig. 

 
Ablagerungen auf öffentlichem Straßengrund 

 
Beachten Sie bitte, dass Ablagerungen von Baumaterialien oder die Aufstellung eines Baukrans o.ä. auf öffentli-

chen Straßengrund grundsätzlich nicht gestattet sind, da damit neben einer Beeinträchtigung auch die Sicherheit 

des Straßenverkehrs berührt wird. Weiterhin sind Beschädigungen des Straßenkörpers hierdurch nicht auszuschlie-
ßen.  

Ist es zwingend notwendig, ggf. öffentlichen Straßengrund in Anspruch zu nehmen, so ist die Erlaubnis hierfür 
rechtzeitig vorher beim Markt zu beantragen und zu begründen.  

Sollte ein Baukran o.ä. durch die Baufirma auf öffentlichen Grund aufgestellt werden, so muss sich deswegen der 

Bauunternehmer mit dem Markt in Verbindung setzen.  
 

Schäden am Gehweg, bzw. der Straße während der Bauphase 
 

Der Markt Schwarzach a. Main weist den Bauherrn daraufhin, während den Bauarbeiten die Baufirmen darauf hin-
zuweisen, dass bei Arbeiten/Anlieferungen, etc. die Gehwegbereiche vor dem Grundstück nicht beschädigt werden. 

Sollte bei auftretenden Schäden der Verursacher nicht festgestellt werden können, wird der Markt Schwarzach a. 

Main evtl. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bauherrn geltend machen. 
 

Hausnummernschild 
 

Beachten Sie bitte, dass nach § 2 und § 3 der Satzung über die Straßenbenennung und Hausnummerierung die 

Grundstückseigentümer die reflektierenden Hausnummernschilder auf eigene Kosten zu beschaffen und an der 
Straßenseite des Gebäudes über oder unmittelbar neben dem Hauseingang anzubringen haben. 

Die Anbringung eines reflektierenden Hausnummernschildes ist insbesondere für den Rettungsdienst bzw. Notarzt 
in der Nacht sehr wichtig, weil diese gut zu erkennen sind und dadurch unnötiges Suchen vermieden werden kann. 

 

 
Sehr geehrter Bauherr, 

 
wir bitten Sie, vorstehende Hinweise zu beachten. Beachten Sie insbesondere, dass die Vorgaben zur Wasserver-

sorgung und Entwässerung zwingende Regelungen sind, auf deren Einhaltung wir bestehen müssen. Eine Nichtbe-
achtung dieser Vorgaben kann ggf. Kosten nach sich ziehen.  

 

Wenn Sie zu diesen vorstehenden Hinweisen Fragen haben steht Ihnen Herr Filbig (Tel. 09324/9739-17) oder Herr 
Weckert (Tel. 09324/9739-19) gerne zur Verfügung. 

 
Markt Schwarzach a. Main 

Marktplatz 1, 97359 Schwarzach a. Main 
Tel. 09324/9739-0 



Fax 09324/9739-39 
e-mail: markt@schwarzach-main.de 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 



 

 



 


